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Kleine Anfrage 2746 
 
des Abgeordneten Hanns-Jörg Rohwedder   PIRATEN 
 
 
Finanzielle Zuverlässigkeit und Eignung von Firmen, die Aufsuchungserlaubnisse für 
unkonventionelle Gasförderung in NRW bekommen 
 
 
Aufsuchungserlaubnisse werden in NRW für bestimmte Zeiträume, zum Beispiel für fünf Jah-
re, erteilt und danach gegebenenfalls verlängert. In der letzten Zeit wurden Verlängerungen 
erteilt, aber auch Erlaubnisse zurückgegeben. Die Aufsuchungserlaubnisse und Verlänge-
rungen wurden an Firmen mit beschränkter Haftung erteilt, die vorgeschriebene Zuverlässig-
keit und Eignung von Betreibern wird auch finanziell bemessen. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
Welche finanziellen Bedingungen müssen Firmen erfüllen, um eine Aufsuchungserlaubnis 
bekommen zu können? 
 
1. Wie hoch sind die vorgeschriebenen Rücklagen, die für den Rückbau und den Ausgleich 

eventueller Schadensereignisse und Ewigkeitsschäden dienen sollen? 
 
2. Wie werden diese Rücklagen gegen Verbrauch für andere Zwecke abgesichert? 
 
3. Wie wird die finanzielle Zuverlässigkeit und Eignung der Erlaubnisinhaber bei der Ver-

längerungserteilung erneut überprüft? 
 
 
 
Hanns-Jörg Rohwedder 


